
   

GEMEINDE GEESTE 49744 Geeste, den 25.09.2011 

Der Bürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G 

Am Dienstag, den 25.10.2011, 18:00 Uhr, 

findet im 

Sitzungssaal des Rathauses in Dalum 

eine öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Geeste  statt. 

 
T a g e s o r d n u n g :  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung, der Beschlussfähig-
keit und der Tagesordnung 
 

2. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Rates der 
Gemeinde Geeste vom 29. September 2011 
 

3. Mitteilungen 
 

4. Überplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2011 
 

5. Bebauungsplan Nr. 119 "Industriegebiet Siedlung-Süd", Ortsteil Dalum; 
Beschluss über die eingegangenen Anregungen und Bedenken anlässlich der frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
 

6. Bebauungsplan Nr. 114 "Zwischen Industriegebiet und Bonifatiusschule" 1. Änderung 
Ortsteil Dalum 
hier: Beschluss über die eingegangenen Anregungen und Bedenken anlässlich der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
 

7. 63. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geeste, Ortsteil Dalum (Son-
derbaufläche Biogas) 
hier: a ) Beschluss über die eingegangenen Anregungen und Bedenken  anlässlich der 
             frühzeitigen Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
             gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  
             BauGB 
        b) Feststellungbeschluss 
 



   

 
8. Bebauungsplan Nr. 39 "Sondergebiet Biogasanlage Ölwerkstraße", Ortsteil Dalum 

hier: a) Beschluss über die eingegangenen Anregungen und Bedenken anlässlich der  
            frühzeitigen Bürgerbeteiligung, der Beteiligung  der Träger öffentlicher Belange  
            gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3  
            Abs. 2 BauGB 
       b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.1 BauGB 
 

9. Anfragen und Anregungen 
 

 . Einwohnerfragestunde 
 
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 
 
 
 
 
 
 
 Leinweber 
 


